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Kennziffern des Energie-, Material- und Verpackungs
mittelverbrauchs haben die Generaldirektoren der Kom
binate in Vorbereitung der staatlichen Aufgaben zum 
Jahresvolkswirtschaftsplan Vorschläge zu den Ver
brauchsnormativen zu erarbeiten. Sie sind vor den 
Ministem zu verteidigen.

(3) Die von den Ministerien zusammengefaßten Norma
tivvorschläge sind den die Verbrauchsnormative bestä
tigenden Ministern sowie den bilanzverantwortlichen 
Ministern und dem Vorsitzenden der Staatlichen Plan
kommission zu übergeben. Sie sind vor den die Ver
brauchsnormative bestätigenden Ministern zu verteidi
gen. Die Bestätigung der Verbrauchsnormative hat in 
Abstimmung mit dem Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission, den bilanzverantwortlichen Ministern, 
dem Minister für Wissenschaft und Technik sowie — bei 
den Normativen des, Energieverbrauchs — dem Leiter 
der Arbeitsgruppe Rationelle Energieanwendung beim 
Ministefrat zu erfolgen.

Die die Verbrauchsnormative bestätigenden Minister 
haben mit der Bestätigung Festlegungen zur Erhöhung 
der Energie-, Material- und Verpackungsmittelökono
mie zu treffen. Sie haben ihre Durchführung zu kon
trollieren. Die Bestätigung der Verbrauchsnormative 
kann für ausgewählte Erzeugnisse und Energieträger, 
Roh- und Werkstoffe bzw. Verpackungsmittel für einen 
Zeitraum von mehreren Planjahren erfolgen. Die be
stätigten Verbrauchsnormative sind von den die Ver
brauchsnormative bestätigenden Ministern dem Vor
sitzenden der Staatlichen Plankommission sowie, den 
Ministern der Verbraucherbereiche und den bilänzver- 
antwortlichen Ministern als Grundlage für die Pla
nung des Verbrauchs und die Ausarbeitung der Mate
rial-, Ausrüstungs- und Konsumgüterbilanzen zu über
geben.

(4) Die Einreichung und Bestätigung der Verbrauchsnor
mative hat vor der Erteilung der staatlichen Aufgaben 
zu erfolgen. Die bestätigten Verbrauchsnormative sind 
der Ausarbeitung der Pläne und Bilanzen zugrunde zu 
legen. Sie sind von den Ministern der Verbraucherbe
reiche mit den staatlichen Aufgaben den Generaldirek
toren der Kombinate zu erteilen. Auf dieser Grund
lage haben die Generaldirektoren den Betrieben diffe
renzierte Aufgabenstellungen zur Erreichung der den 
Normativen zugrunde gelegten Einsparungen durch wis
senschaftlich-technische und weitere materialökonomi
sche Maßnahmen für die Erarbeitung fortschrittlicher 
Verbrauchsnormative bzw. Energie-, Material- und Ver
packungsmittelverbrauchsnormen zu übergeben. Die 
Generaldirektoren haben die differenzierten Ver
brauchsnormative bzw. Energie-, Material- und Ver
packungsmittelverbrauchsnormen zu bestätigen.

(5) Die von den Ministem der Verbraucherbereiche 
differenzierten Verbrauchsnormative sind den General
direktoren der Kombinate als staatliche Plankennzif
fern, den bilanzverantwortlichen Ministerien, den die 
Verbrauchsnormative bestätigenden Ministerien und 
der Staatlichen Plankommission als Grundlage für die 
Planung des Verbrauchs und die Ausarbeitung der Ma
terial-, Ausrüstungs- und Konsumgüterbilanzen zu 
übergeben.

(6) Ausgehend von den staatlichen Aufgaben zur Aus
arbeitung des Volkswirtschaftsplanes sind im Prozeß 
der Ausarbeitung der Planentwürfe zu den Jahresvolks- 
wirtschaftsplänen weitere energie- und materialökono
mische Reserven zu erschließen und der Verbesserung 
der Verbrauchsnormative zugrunde zu legen. Durch 
die Kombinate und Ministerien ist mit den Plan- und 
Bilanzentwürfen der Nachweis über die Einhaltung und 
Verbesserung der Verbrauchsnormative zu führen. Dazu 
haben die Generaldirektoren der Kombinate die über

arbeiteten Verbrauchsnormative vor den Ministern zu 
verteidigen. Die überarbeiteten und verbessertem Ver
brauchsnormative sind von den Ministerien zusammen
zufassen sowie einschließlich eines nach Energieträgern, 
Roh- und Werkstoffen sowie Verpackungsmitteln zu
sammengefaßten Ausweises der Einsparungen an die 
die Verbrauchsnormative bestätigenden Minister, den 
Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission und die 
bilanzverantwortlichen Minister einzureichen. Die Über
gabe der bestätigten verbesserten Verbrauchsnormative 
an die Minister der Verbraucherbereiche sowie an den 
Vorsitzenden der .Staatlichen Plankommission und die 
bilanzverantwortlichen Minister (einschließlich des zu
sammengefaßten Ausweises der Einsparungen), die 
Differenzierung der bestätigten Verbrauchsnormative 
auf die Kombinate als staatliche Plankennziffern sowie 
die Wirksammachung der verbesserten Normative für 
den Verbrauch und die Bilanzierung hat entsprechend 
den in den Absätzen 3 bis 5 getroffenen Festlegungen zu 
erfolgen.

(7) Nach Erteilung der staatlichen Planauflagen zum 
Volkswirtschaftsplan sind unter Zugrundelegung der 
Ergebnisse des Basisjahres und des endgültigen Pro
duktionssortiments des Planjahres sowie der Verpflich
tungen der Werktätigen im Rahmen des sozialistischen 
Wettbewerbs die Verbrauchsnormative durch die Mini
ster der Verbraucherbereiche zu konkretisieren. Die ver
besserten Normative sind einschließlich eines nach Ener
gieträgern, Roh- und Werkstoffen sowie Verpackungs
mitteln zusammengefaßten Ausweises der Einsparungen 
zusammen mit den gemäß Abs. 3 zu erarbeitenden 
Normativvorschlägen für das Folgejahr den die Ver
brauchsnormative bestätigenden Ministern erneut zur 
Bestätigung vorzulegen. Für die Übergabe der bestätig
ten verbesserten Verbrauchsnormative an die Verbrau
cherbereiche sowie an den Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission und die bilanzverantwortlichen Mini
ster (einschließlich des zusammengefaßten Ausweises 
der Einsparungen), die Differenzierung der Verbrauchs- 
normative auf die Kombinate als staatliche Plankenn
ziffern sowie die Wirksammachung der verbesserten 
Normative für den Verbrauch und die Bilanzen gelten 
die in den Absätzen 3 bis 5 getroffenen Festlegungen 
entsprechend.

(8) Für die Normative des Energieverbrauchs ist der 
Vordruck 1911 und für die Normative des Material- und 
Verpackungsmittelverbrauchs sind die Vordrucke 1821 
und 1823 anzuwenden. Für die Aggregation der Norma
tive . des Material- und Verpackungsmittelverbrauchs 
können die Minister bzw. Generaldirektoren Festlegun
gen zur Anwendung des Vordrucks 1822 treffen.

(9) Für die Normative des Materialverbrauchs ist das 
EDV-Projekt „Normative Planung“ des Institutes für 
Leichtbau und ökonomische Verwendung von Werk
stoffen zu nutzen. Dazu sind sowohl die Vorschläge zu 
den Normativen des Materialverbrauchs als auch die 
verbesserten und die bestätigten Normative der Kombi
nate und Ministerien dem Ministerium für Materialwirt
schaft einzureichen.

In Ziff. 4.1. wird Abs. 1 (S. 10) wie folgt neu gefaßt:

(1) Durch den Vorsitzenden der Staatlichen Plankom
mission werden den Vorsitzenden der Räte der Bezirke 
staatliche Aufgaben und staatliche Planauflagen für das 
Aufkommen wichtiger Sekundärrohstoffe aus Haushal
ten der Bevölkerung übergeben. Die Planung des Auf
kommens an Sekundärrohstoffen aus den Haushalten 
der Bevölkerung und des sonstigen gewerblichen Auf
kommens hat durch den örtlich zuständigen VEB Se
kundärrohstofferfassung und die Fachorgane für Sekun
därrohstoffwirtschaft der Räte der Bezirke und Kreise 
sowie Stadtbezirke zu erfolgen.


